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Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)  
Inkrafttreten des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Solar Schafäcker“, 
OTe Ilmspan/Schönfeld 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Großrinderfeld hat in seiner öffentlichen Sitzung am  
18. April 2023 den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Solar Schafäcker“ als 
Satzung beschlossen.  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften ergibt sich 
aus dem abgedruckten Lageplan.  
 

 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung treten der Bebauungsplan „Solar Schafäcker“ und die örtlichen 
Bauvorschriften in Kraft.  
 
Jedermann kann den Bebauungsplan „Solar Schafäcker“ und die örtlichen Bauvorschriften, die 
Begründung und die zusammenfassenden Erkärung bei der Gemeinde Großrinderfeld, Zimmer 16, 
Marktplatz 6, 97950 Großrinderfeld, zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
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Hinweise 
 

 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgerechte 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 

 Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs- und des Flächennutzungsplanes und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Großrinderfeld unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. 
 

 Gemäß § 4 Abs. 4 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn: 
 
1. Die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  
 
 
Großrinderfeld, den 26. Oktober 2023 
 
 
 
Johannes Leibold 
Bürgermeister 
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